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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES 
UNTERNEHMENS 

· Produktidentifikator 
  Handelsname: LOBEX PULVER 
 
· Verwendung des Stoffes / des Gemisches 
  Saurer Reiniger 
 
· Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
· Hersteller/Lieferant: 
  LOBA Produkte AG 
  Drissetstrasse 51 
  CH-4412 Nuglar 
  Tel. 061 465 40 10 
  Fax 061 465 40 11 
  www.loba.ch 
  info@loba.ch (sachkundige Person) 
 
· Notrufnummer: 
  Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum 
  CH-8032 Zürich 
  www.toxi.ch 
  Tel. 0041 44 251 66 66 (Auskunft) 

  Nationale Notfallnummer: Tel.  145 (24-h-Notfallnummer)  

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 

· Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 
 
GHS07 
 
 

  Aqu. chron. 3; H412, Augenreiz. 2; H319, Hautreiz. 2; H315 
  Verursacht Hautreizungen, Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
· Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG 
     
   Xi; Reizend 
   R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 
   R36/38: Reizt die Augen und die Haut. 
 
· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: 
  Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen 
  Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung. 
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· Klassifizierungssystem: 
  Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der 
  Fachliteratur und durch Firmenangaben. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
· Kennzeichnungselemente 
· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
  Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
 
· Gefahrenpiktogramme 

 
 
 
GHS07                                                                                                                
 
 
 

· Signalwort Achtung 
 
· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
  Sulfamidsäure 
 
· Gefahrenhinweise 
  H315 Verursacht Hautreizungen. 
  H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
  H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
· Sicherheitshinweise 
  P264 Nach Gebrauch / bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser gründlich waschen. 
  P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
  P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
  P332/313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
  P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
  P321 Besondere Behandlung (dem Arzt wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). 
  P501 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. 
  P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ 
  internationalen Vorschriften. 
 
· 2.3 Sonstige Gefahren 
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
· PBT: Nicht anwendbar. 
· vPvB: Nicht anwendbar. 
 
ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 

· Chemische Charakterisierung: Gemische 
· Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 
· Gefährliche Inhaltsstoffe:                                                                                                                                             . 
 
  CAS: 5329-14-6  Sulfamidsäure         
  EINECS: 226-218-8                        Xi R52/53, R36/38                         
  Indexnummer : 016-026-00-0        Aquatic chron. 3; H412 / eye irrit. 2 ; H319 / skin irrit. 2 ; H315 
……………......................................................................................................................................................................... 
· Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.     
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 

· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
  Allgemeine Hinweise 
  Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 
  Nach Einatmen 
  Frischluft zuführen. 
  Nach Hautkontakt 
  Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Mit Wasser abwaschen und gut nachspülen. 
  Nach Augenkontakt 
  Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten. Reichlich mit Wasser spülen (10-15 Min.). Umgehend einen Arzt 
  aufsuchen. 
  Nach Verschlucken 
  Umgehend einen Arzt aufsuchen. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeiführen. Beim Verschlucken Mund     
  mit viel Wasser ausspülen und 1-2 dl Wasser trinken (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein). 
· Hinweise für den Arzt: 
· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 

· 5.1 Löschmittel 
  Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
· Geeignete Löschmittel: 
  Schaum, CO2, Trockenlöschmittel, Wassernebel, Sprühstrahl. 
· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
  Unter normalen Bedingungen nicht brennbar. Bei Brand können giftige Gase entstehen. 
· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
  Im Brandfall: Atemschutz mit unabhängiger Frischluftzufuhr verwenden. 
· Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
· Weitere Angaben 
  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. 
  Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften 
  entsorgt werden. 
   
ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
  Verfahren 
  Staub nicht einatmen. Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten. 
· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 
  Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von –flüssen,    
  Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis  
  setzen. 
· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
  Mechanisch aufnehmen. 
  In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen. 
  Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 
  Für ausreichende Lüftung sorgen. 
· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
  Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
  Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
  Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
  Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Staub nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken.   
  Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen  
  Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. Unter Verschluß aufbewahren. 
· 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
· Lagerung: 
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
  Stets im Originalgebinde aufbewahren. Hinweise auf dem Etikett beachten. Gebinde trocken und dicht geschlossen    
  halten. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.    
  Lagerräume gut lüften. Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften lagern.·    
  Zusammenlagerungshinweise: 
  Getrennt von Lebensmitteln lagern. 
  Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern. 
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
  · Lagerklasse: VCI 8B 
· 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.   
 
ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG 

· Zu überwachende Parameter 
  Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemäß RCP-Methode nach TRGS 900 ( D ) 
  Spezifizierung : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D ) 
  Wert : nicht relevant 
 
· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
· Begrenzung und Überwachung der Exposition 
· Persönliche Schutzausrüstung: 
 
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
  Bei der Arbeit nicht essen und trinken. 
  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
  Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 
· Atemschutz: 
  EN 143, 14387. Keine bei bestimmungsgemässer Verwendung. 
   
· Handschutz:   

   
  Schutzhandschuhe 
 

  Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe nach EN 374 (Empfohlen Level 6 entsprechend > 480 min 
  Permeationszeit nach EN 374): Kategorie 3 (EN 374-3), Material: Nitril, Schichtdicke: >= 0.38 mm, Permeationszeit:    
  > 480 min, Quellung: beständig, Penetrationslevel: 3 = AQL Wert 0.65 = 100 % dicht. Handschuhempfehlung: z.B.  
  Sol-Vex 37-675  Länge 33 cm oder Sol-Vex 37-185 Länge 45 cm. Diese Angaben basieren auf Herstellerangaben.    
  Es ist zu   beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhes in der Praxis (wegen    
  der vielen Einflussfaktoren wie z.B. Wärme) deutlich kürzer sein kann, als die nach EN 374 ermittelte    
  Permeationszeit.·  
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· Augenschutz: 

 
  Schutzbrille oder Gesichtsschutz nach EN 166 verwenden. 
 

· Körperschutz:  
  Schutzkleidung tragen. Vorsicht bei der Auswahl der Schutzkleidung: Kontakt von Hals und Handgelenken mit dem   
  Pulver wegen möglicher Haut reizungen oder Hautentzündungen vermeiden. Nach Kontakt Hautflächen gründlich  
  waschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung nach EN 14605, EN 20344, EN 20345 tragen: Schutzkleidung   
  und Stiefel. 
 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
· Allgemeine Angaben 
· Aussehen: 
  Form:        Pulver 
  Farbe:        Weiss 
· Geruch:        Geruchlos 
· Geruchsschwelle:       Nicht bestimmt. 
· pH-Wert bei 20°C / 5 g/l:     1.5        
· Zustandsänderung 
  Schmelzpunkt/Schmelzbereich:     Nicht bestimmt. 
  Siedepunkt/Siedebereich:      (1013 hPa) Nicht anwendbar. 
· Flammpunkt:       Nicht anwendbar. 
· Entzündlichkeit (fest, gasförmig):     Nicht anwendbar. 
· Zündtemperatur: 
  Zersetzungstemperatur:      Nicht bestimmt. 
· Selbstentzündlichkeit:      Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
· Explosionsgefahr:       Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
· Explosionsgrenzen: 
  Untere:        Nicht bestimmt. 
  Obere:        Nicht bestimmt. 
· Dampfdruck bei 50°C:     Nicht anwendbar.      
· Dichte bei 20°C:       1,5 g/cm³ 
· Relative Dichte       Nicht bestimmt. 
· Dampfdichte        Nicht bestimmt. 
· Verdampfungsgeschwindigkeit     Nicht bestimmt. 
· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
  Wasser:        gut wasserlöslich. 
· Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):    Nicht bestimmt. 
· Viskosität: 
  Dynamisch:        Nicht bestimmt. 
  Kinematisch:       Nicht bestimmt. 
· Lösemittelgehalt: 
  Organische Lösemittel:  
           
· 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 
ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 

· 10.1 Reaktivität 
  Es sind keine Angaben über das Produkt vorhanden. 
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· 10.2 Chemische Stabilität Es sind keine Angaben über das Produkt vorhanden. 
· 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Es sind keine Angaben über das Produkt vorhanden. 
· 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Bei Anwendung der emphohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung  
  stabil (siehe Abschnitt 7) 
· 10.5 Unverträgliche Materialien: 
  Von alkalischen Materialien fernhalten. 
· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Es sind keine Angaben über das Produkt vorhanden. 
 
ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 

· Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 
  11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
  Es sind keine Angaben über das Produkt vorhanden. 
  11.2 Erfahrungen aus der Praxis 
  Bei Kontakt mit dem Produkt besteht die Gefahr von Hautresorption sowie der Reizung von Haut und     
  Schleimhäuten. Bei Augenkontakt: Reizung. Bei Einatmen: In hohen Konzentrationen Schleimhautreizung möglich.  
  Nach Verschlucken: 
  Verätzungen an Mund, Rachen, Schleimhaut, Speiseröhre, Magen, Darm. 
  11.3 Weitere Hinweise zur Toxikologie 
  Die toxikologische Einstufung des Produktes wurde aufgrund der Ergebnisse des Berechnungsverfahrens der    
  Allgemeinen Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.. 
 
ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 

· 12.1 Toxizität Es sind keine Angaben über das Produkt vorhanden. 
· 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
· PBT: Nicht anwendbar. 
· vPvB: Nicht anwendbar. 
· 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 12.7 Weitere Hinweise 
  Das bei der Anwendung entstehende Abwasser kann nach der Abtrennung des Feststoffanteils mit vorheriger  
  Neutralisation in die Abwasserkanalisation geleitet werden. Bei der Einleitung saurer oder alkalischer Produkte in    
  Abwasseranlagen ist zu beachten, dass das eingeleitete Abwasser einen pH-Wert von 6.5-9 nicht unter bzw.  
  überschreitet. Denn durch pH-Wert-Verschiebungen können Störungen in Abwasserkanälen und biologischer  
  Kläranlagen auftreten. Übergeordnet gelten die örtlichen Richtlinien. 
 
ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 

Produktreste gelten als Sonderabfall und sind mit der Aufschrift „Sonderabfall“ und dem Abfallcode zu kennzeichnen. 
Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling 
zugeführt werden. 
 
· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
  Abfallschlüssel 
  Abfallcode (91/689/EWG) : 20 01 14* Abfallcode (ÖNORM S 2100): 52102 Anorganische Säuren 
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*** ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 

· UN-Nummer 
· ADR, IMDG, IATA       UN2967 
· Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
· ADR         2967 SULFAMINSÄURE 
· IMDG, IATA       2967 SULPHAMIC ACID 
 
· Transportgefahrenklassen 
· ADR, IMDG, IATA 
 
 
· Klasse        8 Ätzende Stoffe 
   
  ADR/RID 
  Klasse :        8 
  Klassifizierungscode :      C2 
  Kemlerzahl :        80 
  Tunnelbeschränkungscode :     (E )  
  Sondervorschriften :      LQ24 · E 1 
  Gefahrzettel :       (8) 
 
  IMDG-Code 
  Klasse :        8 
  EmS-Nummer :       F-A / S-B 
  Sondervorschriften :      LQ 5 kg · E 1 
  Gefahrzettel :       (8) 
 
  ICAO-TI / IATA-DGR 
  Klasse :        8 
  Sondervorschriften :      E 1 
  Gefahrzettel :       (8) 
   
  14.4 Verpackungsgruppe     III 
  14.5 Umweltgefahren 
    ADR/RID : 
    IMDG-Code : 
    ICAO-TI / IATA-DGR : 
  14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender K e i n e. 
 
ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 

· Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
  Stoff oder das Gemisch 
 
· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
  Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
 
· Gefahrenpiktogramme 

 
   GHS07 
 
 

· Signalwort Achtung 
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· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
  Sulfamidsäure 
 
· Gefahrenhinweise 
  H315 Verursacht Hautreizungen. 
  H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
  H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 
· Sicherheitshinweise 
  P264 Nach Gebrauch / bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser gründlich waschen. 
  P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
  P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
  P332/313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
  P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
  P321 Besondere Behandlung (dem Arzt wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). 
  P501 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. 
   
  Wassergefährdungsklasse 1 gemäss VwVwS 
 
· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
 
· Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit 
 
· Abkürzungen und Akronyme: 
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International 
  Carriage of Dangerous Goods by Road) 
  IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
  IATA: International Air Transport Association 
  GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
  EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
  ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
  CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
  DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
  PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
  LC50: Lethal concentration, 50 percent 
  LD50: Lethal dose, 50 percent 
  Flam. Sol. 2: Flammable solids, Hazard Category 2 
  Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1 
  Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B 
  Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 
  Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
  Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 
  STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 
 
· * Daten gegenüber der Vorversion geändert 

· Weitere Information: 
   Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Nur für den gewerblichen Verbrauch. 
 
· Anwendungsbereich: 
  Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Sie sollen Ihnen   
  Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und  
  Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit   
  anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem    
  Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 


